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PowerPack Private
Auftrag zur Lieferung von elektrischer Energie

Auftraggeber:

Vorname, Name	 Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Telefon	 Telefax	 Geburtsdatum

Verbrauchsstelle (falls abweichend):

Vorname, Name

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Preiskonditionen:	 Gewünschter Vertragsbeginn:
	
	 (immer 1. des Monats)

	
	 Zählerstand:

	 (ohne Kommastellen)

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)

Verbrauchsdaten:

Bisheriger Stromversorger (mit Anschrift)	 Netzbetreiber (mit Anschrift)

dortige Kundennummer	 Zählernummer	 Stromverbrauch kWh/Jahr

Bankverbindung:

Kreditinstitut, Ort	 Kontonummer	 Bankleitzahl

(Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)	 (Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)

IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE

Vorstand:	 Aufsichtsrat:	 Postanschrift:	 Hausanschrift:	 Bankverbindung:	 Sitz:

Manfred Siekmann	 Dr. Volker Kölb	 Stadtwerke Gießen AG	 Stadtwerke Gießen AG	 Sparkasse Gießen	 Gießen
(Vorstandsvorsitzender)	 (Vorsitzender des	 Postfach 100 953	 Lahnstraße 31	 (BLZ 513 500 25) 200510002	 AG Gießen
Reinhard Paul	 Aufsichtsrates)	 35339 Gießen	 35398 Gießen	 Volksbank Mittelhessen eG	 HRB 3908
		  Telefax 0641 708-3387	 Telefon 0641 708-0	 (BLZ 513 900 00) 17205

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns doch einfach 
an. Telefon 0180/ 22 11 100*
* (6 Ct/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend)
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Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gießen AG - nachstehend SWG genannt 
- mit der Lieferung von elektrischer Energie.
Ich bevollmächtige die SWG, den bestehenden Stromlieferungsvertrag 
mit meinem bisherigen Versorger zum nächstmöglichen Termin für mich 
zu kündigen. Weiterhin bevollmächtige ich die SWG, in meinem Namen den 
für meine Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- und 
ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber zu dessen üblichen 
Bedingungen zu schließen. Die Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen 
zwei Wochen nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer des 
Vertrages. 
Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen zur 
Lieferung von elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die SWG 
sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Ich bin mit der Geltung der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innnerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs (Datum des Poststempels). Der Widerruf ist zu richten 
an: Stadtwerke Gießen AG, Lahnstraße 31, 35398 Gießen
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung infolge Verbrauchs nicht zurückgewähren, müssen Sie 
Wertersatz leisten.



Allgemeine Vertragsbedingungen zur Lieferung von 
elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die Stadtwerke Gießen AG

(Stand: 1. Januar 2009)

1. Art und Umfang der Lieferung
Die elektrische Energie wird für die vom Kunden benannte 
Anlage geliefert. Die Stromart ist Drehstrom mit einer Nenn
spannung von 230/400 Volt und einer Nennfrequenz von etwa 
50 Hertz.

2. Vertragsangebot
Die gelieferte elektrische Energie und die sonstigen Dienst
leistungen werden nach den folgenden preislichen Konditionen 
abgerechnet:

Zu den genannten Nettopreisen werden die Stromsteuer nach 
dem Stromsteuergesetz und die gesetzliche Umsatzsteuer in 
ihrer jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. 
Bei der Abrechnung werden Nettopreise einschl. Stromsteuer 
mit den Verbrauchsdaten multipliziert und anschließend die 
Umsatzsteuer hinzugerechnet. Dabei kann es zu Rundungs
differenzen kommen.
Soweit künftig eine Kohlesteuer, eine Energiesteuer 
oder sonstige die Beschaffung, die Übertragung oder die 
Verteilung von elektrischer Energie belastende Steuern 
oder Abgaben irgendwelcher Art wirksam werden 
sollten, trägt diese der Kunde, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. Gleiches gilt für Belastungen sonstiger 
Art, die auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, wie  
z.B. die Belastungen der Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der 
Fassung vom 7.11.2006 und das Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz 2002 (KWKG 2002) in der Fassung vom 31.10.2006. 
Etwaige Entlastungen kommen – sofern sie in die Preisstellung 
eingeflossen sind – dem Kunden zugute.

3. Preisanpassung
Die im Vertrag genannten Preise orientieren sich an der Preis
entwicklung des liberalisierten Strommarktes. Die SWG sind 
berechtigt, die vereinbarten Preise anzupassen. Über eine 
Preiserhöhung wird der Kunde rechtzeitig schriftlich informiert. 
Im Falle einer Preiserhöhung ist der Kunde berechtigt, diesen 
Vertrag innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Preiserhöhung mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten 
Monatsende zu kündigen.

4. Vollmachten
Der Kunde  bevollmächtigt die SWG, den bestehenden 
Stromlieferungsvertrag mit seinem bisherigen Versorger 
zum nächstmöglichen Termin für ihn zu kündigen. Weiterhin 
bevollmächtigt der Kunde die SWG, in seinem Namen den für seine 
Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- 
und ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu dessen üblichen Bedingungen zu schließen. Dem Kunden 
ist bekannt, dass sich aus dem Netznutzungsvertrag die 
Verpflichtung zur Zahlung von Netznutzungsentgelten an den 
örtlichen Netzbetreiber ergeben kann. In diesem Fall erhält 
der Kunde künftig eine Rechnung des Netzbetreibers über 
die Netznutzungsentgelte und eine Stromrechnung von den 
SWG. Die Stromrechnung der SWG berücksichtigt dann die 
gesondert berechneten Netznutzungsentgelte. Diese werden 
vom Arbeitspreis in Abzug gebracht. Der Kunde zahlt in jedem 
Fall insgesamt nur die hier vereinbarten Preise bzw. die im 
Zuge einer Preisanpassung gemäß Ziffern 2 oder 3 geänderten 

Preise. Von den Verträgen erhält der Kunde eine Abschrift. Die 
Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen zwei Wochen 
nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer 
des Vertrages.

5. Vertragslaufzeit und Vertragsende
Der Vertrag läuft ab bestätigtem Vertragsbeginn durch die SWG 
für die Dauer von zunächst drei Monaten.
Der Vertrag verlängert sich jeweils um drei weitere Monate, 
sofern er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 
vier Wochen vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 
Bei einem Umzug oder Betriebsaufgabe des Kunden sind beide 
Vertragspartner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Ende des Kalendermonats schriftlich zu 
kündigen. Der Kunde ist verpflichtet, den SWG den Umzug oder 
die Betriebsaufgabe rechtzeitig vorher mitzuteilen.

6. Bezahlung
Der Kunde ermächtigt die SWG für die Dauer des Vertrages, 
die fälligen Rechnungs- und Abschlagsbeträge von seinem 
angegebenen Konto per Lastschrifteinzug einzuziehen. Die 
Teilnahme am Lasteinzugverfahren ist Voraussetzung für das 
Zustandekommen des PowerPack Private-Vertrages mit den 
SWG. Bei Rücknahme der Einzugsermächtigung durch den 
Kunden oder im Falle einer Rücklastschrift infolge Nichteinlösung 
durch das Kreditinstitut sind die SWG berechtigt, den Vertrag 
zum Ende des laufenden Monats ohne Wahrung einer Frist zu 
kündigen und die Lieferung von PowerPack Private zu diesem 
Zeitpunkt einzustellen. 

7. Bundesdatenschutzgesetz und Schufa-Auskunft 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die SWG  
die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des Vertrags
verhältnisses benötigten Daten im Sinne des Bundesdaten
schutzgesetzes verarbeiten und mit den Netzbetreibern  
austauschen, soweit dies für die Durchführung des Vertrags-
verhältnisses notwendig ist. Weiterhin erklärt der Kunde sich 
einverstanden, dass zur Bonitätsprüfung Auskünfte von der 
SCHUFA bzw. einer sonstigen Gesellschaft eingeholt werden.

8. Lieferantenwechsel
Die SWG werden einen möglichen Lieferantenwechsel zügig 
und unentgeltlich unter Beachtung der einschlägigen Fristen 
durchführen. Am Tage des Lieferantenwechsels liest der Kunde 
die Messeinrichtung ab und teilt den SWG den Zählerstand 
schriftlich mit.

9. Sonstige Vereinbarungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Der vorliegende Stromlieferungsvertrag ersetzt 
alle bisherigen Stromlieferungs-/Stromversorgungsverträge 
der Parteien. Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) und die 
ergänzenden Bedingungen der SWG zu dieser Verordnung 
sind Bestandteil des Vertrages und gelten ergänzend, sofern 
nicht etwas anderes innerhalb dieses Vertrages ausdrücklich 
vereinbart wurde.
Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. Die Partner werden die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche 
Bestimmung ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis 
möglichst gleichkommt.

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)
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PowerPack Private
Auftrag zur Lieferung von elektrischer Energie

Auftraggeber:

Vorname, Name	 Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Telefon	 Telefax	 Geburtsdatum

Verbrauchsstelle (falls abweichend):

Vorname, Name

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Preiskonditionen:	 Gewünschter Vertragsbeginn:
	
	 (immer 1. des Monats)

	
	 Zählerstand:

	 (ohne Kommastellen)

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)

Verbrauchsdaten:

Bisheriger Stromversorger (mit Anschrift)	 Netzbetreiber (mit Anschrift)

dortige Kundennummer	 Zählernummer	 Stromverbrauch kWh/Jahr

Bankverbindung:

Kreditinstitut, Ort	 Kontonummer	 Bankleitzahl

(Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)	 (Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)

IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE

Vorstand:	 Aufsichtsrat:	 Postanschrift:	 Hausanschrift:	 Bankverbindung:	 Sitz:

Manfred Siekmann	 Dr. Volker Kölb	 Stadtwerke Gießen AG	 Stadtwerke Gießen AG	 Sparkasse Gießen	 Gießen
(Vorstandsvorsitzender)	 (Vorsitzender des	 Postfach 100 953	 Lahnstraße 31	 (BLZ 513 500 25) 200510002	 AG Gießen
Reinhard Paul	 Aufsichtsrates)	 35339 Gießen	 35398 Gießen	 Volksbank Mittelhessen eG	 HRB 3908
		  Telefax 0641 708-3387	 Telefon 0641 708-0	 (BLZ 513 900 00) 17205

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns doch einfach 
an. Telefon 0180/ 22 11 100*
* (6 Ct/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend)
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Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gießen AG - nachstehend SWG genannt 
- mit der Lieferung von elektrischer Energie.
Ich bevollmächtige die SWG, den bestehenden Stromlieferungsvertrag 
mit meinem bisherigen Versorger zum nächstmöglichen Termin für mich 
zu kündigen. Weiterhin bevollmächtige ich die SWG, in meinem Namen den 
für meine Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- und 
ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber zu dessen üblichen 
Bedingungen zu schließen. Die Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen 
zwei Wochen nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer des 
Vertrages. 
Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen zur 
Lieferung von elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die SWG 
sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Ich bin mit der Geltung der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innnerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs (Datum des Poststempels). Der Widerruf ist zu richten 
an: Stadtwerke Gießen AG, Lahnstraße 31, 35398 Gießen
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung infolge Verbrauchs nicht zurückgewähren, müssen Sie 
Wertersatz leisten.



Allgemeine Vertragsbedingungen zur Lieferung von 
elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die Stadtwerke Gießen AG

(Stand: 1. Januar 2009)

1. Art und Umfang der Lieferung
Die elektrische Energie wird für die vom Kunden benannte 
Anlage geliefert. Die Stromart ist Drehstrom mit einer Nenn
spannung von 230/400 Volt und einer Nennfrequenz von etwa 
50 Hertz.

2. Vertragsangebot
Die gelieferte elektrische Energie und die sonstigen Dienst
leistungen werden nach den folgenden preislichen Konditionen 
abgerechnet:

Zu den genannten Nettopreisen werden die Stromsteuer nach 
dem Stromsteuergesetz und die gesetzliche Umsatzsteuer in 
ihrer jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. 
Bei der Abrechnung werden Nettopreise einschl. Stromsteuer 
mit den Verbrauchsdaten multipliziert und anschließend die 
Umsatzsteuer hinzugerechnet. Dabei kann es zu Rundungs
differenzen kommen.
Soweit künftig eine Kohlesteuer, eine Energiesteuer 
oder sonstige die Beschaffung, die Übertragung oder die 
Verteilung von elektrischer Energie belastende Steuern 
oder Abgaben irgendwelcher Art wirksam werden 
sollten, trägt diese der Kunde, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. Gleiches gilt für Belastungen sonstiger 
Art, die auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, wie  
z.B. die Belastungen der Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der 
Fassung vom 7.11.2006 und das Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz 2002 (KWKG 2002) in der Fassung vom 31.10.2006. 
Etwaige Entlastungen kommen – sofern sie in die Preisstellung 
eingeflossen sind – dem Kunden zugute.

3. Preisanpassung
Die im Vertrag genannten Preise orientieren sich an der Preis
entwicklung des liberalisierten Strommarktes. Die SWG sind 
berechtigt, die vereinbarten Preise anzupassen. Über eine 
Preiserhöhung wird der Kunde rechtzeitig schriftlich informiert. 
Im Falle einer Preiserhöhung ist der Kunde berechtigt, diesen 
Vertrag innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Preiserhöhung mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten 
Monatsende zu kündigen.

4. Vollmachten
Der Kunde  bevollmächtigt die SWG, den bestehenden 
Stromlieferungsvertrag mit seinem bisherigen Versorger 
zum nächstmöglichen Termin für ihn zu kündigen. Weiterhin 
bevollmächtigt der Kunde die SWG, in seinem Namen den für seine 
Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- 
und ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu dessen üblichen Bedingungen zu schließen. Dem Kunden 
ist bekannt, dass sich aus dem Netznutzungsvertrag die 
Verpflichtung zur Zahlung von Netznutzungsentgelten an den 
örtlichen Netzbetreiber ergeben kann. In diesem Fall erhält 
der Kunde künftig eine Rechnung des Netzbetreibers über 
die Netznutzungsentgelte und eine Stromrechnung von den 
SWG. Die Stromrechnung der SWG berücksichtigt dann die 
gesondert berechneten Netznutzungsentgelte. Diese werden 
vom Arbeitspreis in Abzug gebracht. Der Kunde zahlt in jedem 
Fall insgesamt nur die hier vereinbarten Preise bzw. die im 
Zuge einer Preisanpassung gemäß Ziffern 2 oder 3 geänderten 

Preise. Von den Verträgen erhält der Kunde eine Abschrift. Die 
Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen zwei Wochen 
nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer 
des Vertrages.

5. Vertragslaufzeit und Vertragsende
Der Vertrag läuft ab bestätigtem Vertragsbeginn durch die SWG 
für die Dauer von zunächst drei Monaten.
Der Vertrag verlängert sich jeweils um drei weitere Monate, 
sofern er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 
vier Wochen vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 
Bei einem Umzug oder Betriebsaufgabe des Kunden sind beide 
Vertragspartner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Ende des Kalendermonats schriftlich zu 
kündigen. Der Kunde ist verpflichtet, den SWG den Umzug oder 
die Betriebsaufgabe rechtzeitig vorher mitzuteilen.

6. Bezahlung
Der Kunde ermächtigt die SWG für die Dauer des Vertrages, 
die fälligen Rechnungs- und Abschlagsbeträge von seinem 
angegebenen Konto per Lastschrifteinzug einzuziehen. Die 
Teilnahme am Lasteinzugverfahren ist Voraussetzung für das 
Zustandekommen des PowerPack Private-Vertrages mit den 
SWG. Bei Rücknahme der Einzugsermächtigung durch den 
Kunden oder im Falle einer Rücklastschrift infolge Nichteinlösung 
durch das Kreditinstitut sind die SWG berechtigt, den Vertrag 
zum Ende des laufenden Monats ohne Wahrung einer Frist zu 
kündigen und die Lieferung von PowerPack Private zu diesem 
Zeitpunkt einzustellen. 

7. Bundesdatenschutzgesetz und Schufa-Auskunft 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die SWG  
die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des Vertrags
verhältnisses benötigten Daten im Sinne des Bundesdaten
schutzgesetzes verarbeiten und mit den Netzbetreibern  
austauschen, soweit dies für die Durchführung des Vertrags-
verhältnisses notwendig ist. Weiterhin erklärt der Kunde sich 
einverstanden, dass zur Bonitätsprüfung Auskünfte von der 
SCHUFA bzw. einer sonstigen Gesellschaft eingeholt werden.

8. Lieferantenwechsel
Die SWG werden einen möglichen Lieferantenwechsel zügig 
und unentgeltlich unter Beachtung der einschlägigen Fristen 
durchführen. Am Tage des Lieferantenwechsels liest der Kunde 
die Messeinrichtung ab und teilt den SWG den Zählerstand 
schriftlich mit.

9. Sonstige Vereinbarungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Der vorliegende Stromlieferungsvertrag ersetzt 
alle bisherigen Stromlieferungs-/Stromversorgungsverträge 
der Parteien. Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) und die 
ergänzenden Bedingungen der SWG zu dieser Verordnung 
sind Bestandteil des Vertrages und gelten ergänzend, sofern 
nicht etwas anderes innerhalb dieses Vertrages ausdrücklich 
vereinbart wurde.
Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. Die Partner werden die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche 
Bestimmung ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis 
möglichst gleichkommt.

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)
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PowerPack Private
Auftrag zur Lieferung von elektrischer Energie

Auftraggeber:

Vorname, Name	 Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Telefon	 Telefax	 Geburtsdatum

Verbrauchsstelle (falls abweichend):

Vorname, Name

Straße, Hausnummer	 PLZ	 Ort

Preiskonditionen:	 Gewünschter Vertragsbeginn:
	
	 (immer 1. des Monats)

	
	 Zählerstand:

	 (ohne Kommastellen)

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)

Verbrauchsdaten:

Bisheriger Stromversorger (mit Anschrift)	 Netzbetreiber (mit Anschrift)

dortige Kundennummer	 Zählernummer	 Stromverbrauch kWh/Jahr

Bankverbindung:

Kreditinstitut, Ort	 Kontonummer	 Bankleitzahl

(Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)	 (Ort, Datum)	 (Unterschrift des Kunden/der Kundin)

IHR LEBEN - UNSERE ENERGIE

Vorstand:	 Aufsichtsrat:	 Postanschrift:	 Hausanschrift:	 Bankverbindung:	 Sitz:

Manfred Siekmann	 Dr. Volker Kölb	 Stadtwerke Gießen AG	 Stadtwerke Gießen AG	 Sparkasse Gießen	 Gießen
(Vorstandsvorsitzender)	 (Vorsitzender des	 Postfach 100 953	 Lahnstraße 31	 (BLZ 513 500 25) 200510002	 AG Gießen
Reinhard Paul	 Aufsichtsrates)	 35339 Gießen	 35398 Gießen	 Volksbank Mittelhessen eG	 HRB 3908
		  Telefax 0641 708-3387	 Telefon 0641 708-0	 (BLZ 513 900 00) 17205

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns doch einfach 
an. Telefon 0180/ 22 11 100*
* (6 Ct/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend)
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Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Gießen AG - nachstehend SWG genannt 
- mit der Lieferung von elektrischer Energie.
Ich bevollmächtige die SWG, den bestehenden Stromlieferungsvertrag 
mit meinem bisherigen Versorger zum nächstmöglichen Termin für mich 
zu kündigen. Weiterhin bevollmächtige ich die SWG, in meinem Namen den 
für meine Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- und 
ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber zu dessen üblichen 
Bedingungen zu schließen. Die Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen 
zwei Wochen nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer des 
Vertrages. 
Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen zur 
Lieferung von elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die SWG 
sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Ich bin mit der Geltung der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innnerhalb von zwei Wochen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs (Datum des Poststempels). Der Widerruf ist zu richten 
an: Stadtwerke Gießen AG, Lahnstraße 31, 35398 Gießen
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung infolge Verbrauchs nicht zurückgewähren, müssen Sie 
Wertersatz leisten.



Allgemeine Vertragsbedingungen zur Lieferung von 
elektrischer Energie (PowerPack Private) durch die Stadtwerke Gießen AG

(Stand: 1. Januar 2009)

1. Art und Umfang der Lieferung
Die elektrische Energie wird für die vom Kunden benannte 
Anlage geliefert. Die Stromart ist Drehstrom mit einer Nenn
spannung von 230/400 Volt und einer Nennfrequenz von etwa 
50 Hertz.

2. Vertragsangebot
Die gelieferte elektrische Energie und die sonstigen Dienst
leistungen werden nach den folgenden preislichen Konditionen 
abgerechnet:

Zu den genannten Nettopreisen werden die Stromsteuer nach 
dem Stromsteuergesetz und die gesetzliche Umsatzsteuer in 
ihrer jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe hinzugerechnet. 
Bei der Abrechnung werden Nettopreise einschl. Stromsteuer 
mit den Verbrauchsdaten multipliziert und anschließend die 
Umsatzsteuer hinzugerechnet. Dabei kann es zu Rundungs
differenzen kommen.
Soweit künftig eine Kohlesteuer, eine Energiesteuer 
oder sonstige die Beschaffung, die Übertragung oder die 
Verteilung von elektrischer Energie belastende Steuern 
oder Abgaben irgendwelcher Art wirksam werden 
sollten, trägt diese der Kunde, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. Gleiches gilt für Belastungen sonstiger 
Art, die auf gesetzlichen Grundlagen beruhen, wie  
z.B. die Belastungen der Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der 
Fassung vom 7.11.2006 und das Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetz 2002 (KWKG 2002) in der Fassung vom 31.10.2006. 
Etwaige Entlastungen kommen – sofern sie in die Preisstellung 
eingeflossen sind – dem Kunden zugute.

3. Preisanpassung
Die im Vertrag genannten Preise orientieren sich an der Preis
entwicklung des liberalisierten Strommarktes. Die SWG sind 
berechtigt, die vereinbarten Preise anzupassen. Über eine 
Preiserhöhung wird der Kunde rechtzeitig schriftlich informiert. 
Im Falle einer Preiserhöhung ist der Kunde berechtigt, diesen 
Vertrag innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe 
der Preiserhöhung mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten 
Monatsende zu kündigen.

4. Vollmachten
Der Kunde  bevollmächtigt die SWG, den bestehenden 
Stromlieferungsvertrag mit seinem bisherigen Versorger 
zum nächstmöglichen Termin für ihn zu kündigen. Weiterhin 
bevollmächtigt der Kunde die SWG, in seinem Namen den für seine 
Versorgung erforderlichen Netzanschluss-, Anschlussnutzungs- 
und ggf. Netznutzungsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber 
zu dessen üblichen Bedingungen zu schließen. Dem Kunden 
ist bekannt, dass sich aus dem Netznutzungsvertrag die 
Verpflichtung zur Zahlung von Netznutzungsentgelten an den 
örtlichen Netzbetreiber ergeben kann. In diesem Fall erhält 
der Kunde künftig eine Rechnung des Netzbetreibers über 
die Netznutzungsentgelte und eine Stromrechnung von den 
SWG. Die Stromrechnung der SWG berücksichtigt dann die 
gesondert berechneten Netznutzungsentgelte. Diese werden 
vom Arbeitspreis in Abzug gebracht. Der Kunde zahlt in jedem 
Fall insgesamt nur die hier vereinbarten Preise bzw. die im 
Zuge einer Preisanpassung gemäß Ziffern 2 oder 3 geänderten 

Preise. Von den Verträgen erhält der Kunde eine Abschrift. Die 
Vollmachten sind, ausgenommen Widerruf binnen zwei Wochen 
nach Unterzeichnung, unwiderruflich. Sie gelten für die Dauer 
des Vertrages.

5. Vertragslaufzeit und Vertragsende
Der Vertrag läuft ab bestätigtem Vertragsbeginn durch die SWG 
für die Dauer von zunächst drei Monaten.
Der Vertrag verlängert sich jeweils um drei weitere Monate, 
sofern er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 
vier Wochen vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. 
Bei einem Umzug oder Betriebsaufgabe des Kunden sind beide 
Vertragspartner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Ende des Kalendermonats schriftlich zu 
kündigen. Der Kunde ist verpflichtet, den SWG den Umzug oder 
die Betriebsaufgabe rechtzeitig vorher mitzuteilen.

6. Bezahlung
Der Kunde ermächtigt die SWG für die Dauer des Vertrages, 
die fälligen Rechnungs- und Abschlagsbeträge von seinem 
angegebenen Konto per Lastschrifteinzug einzuziehen. Die 
Teilnahme am Lasteinzugverfahren ist Voraussetzung für das 
Zustandekommen des PowerPack Private-Vertrages mit den 
SWG. Bei Rücknahme der Einzugsermächtigung durch den 
Kunden oder im Falle einer Rücklastschrift infolge Nichteinlösung 
durch das Kreditinstitut sind die SWG berechtigt, den Vertrag 
zum Ende des laufenden Monats ohne Wahrung einer Frist zu 
kündigen und die Lieferung von PowerPack Private zu diesem 
Zeitpunkt einzustellen. 

7. Bundesdatenschutzgesetz und Schufa-Auskunft 
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die SWG  
die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des Vertrags
verhältnisses benötigten Daten im Sinne des Bundesdaten
schutzgesetzes verarbeiten und mit den Netzbetreibern  
austauschen, soweit dies für die Durchführung des Vertrags-
verhältnisses notwendig ist. Weiterhin erklärt der Kunde sich 
einverstanden, dass zur Bonitätsprüfung Auskünfte von der 
SCHUFA bzw. einer sonstigen Gesellschaft eingeholt werden.

8. Lieferantenwechsel
Die SWG werden einen möglichen Lieferantenwechsel zügig 
und unentgeltlich unter Beachtung der einschlägigen Fristen 
durchführen. Am Tage des Lieferantenwechsels liest der Kunde 
die Messeinrichtung ab und teilt den SWG den Zählerstand 
schriftlich mit.

9. Sonstige Vereinbarungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Der vorliegende Stromlieferungsvertrag ersetzt 
alle bisherigen Stromlieferungs-/Stromversorgungsverträge 
der Parteien. Die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) und die 
ergänzenden Bedingungen der SWG zu dieser Verordnung 
sind Bestandteil des Vertrages und gelten ergänzend, sofern 
nicht etwas anderes innerhalb dieses Vertrages ausdrücklich 
vereinbart wurde.
Sollte eine einzelne Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. Die Partner werden die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche 
Bestimmung ersetzen, die ihr im wirtschaftlichen Ergebnis 
möglichst gleichkommt.

Verbrauch bis 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 14,58*	 19,79
Grundpreis EUR/Jahr	 91,51	 108,90

Verbrauch über 9.000 kWh/Jahr	 Netto	 Brutto (z.Zeit)
Arbeitspreis Ct/kWh	 15,60*	 21,00
Grundpreis EUR/Jahr	 entfällt	 entfällt
* (Preis ohne Strom- und Umsatzsteuer)


